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04 
Nachweis über den Abschluss einer Betriebshaftpflicht gemäß § 178 (1) SGB III / § 2 (1)1 
AZAV 
  

 
- Eine Geschäftstätigkeit ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. Trotz aller Sorgfalt können 

Schadenersatzansprüche Dritter nicht ausgeschlossen werden. 
 

− Das Unternehmen haftet in jedem Fall für Schäden, die durch das Unternehmen oder seine 
Mitarbeitenden in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit verursacht werden, sowie für 
Schäden, die durch das Eigentum oder den Besitz von Grundstücken und Gebäuden 
verursacht werden. Um das Risiko für das Unternehmen kalkulierbar zu machen und die 
finanzielle Leistungsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen, muss eine Betriebshaftpflicht -
versicherung nachgewiesen werden. 

 
− Versicherungspolice oder Beitragszahlung des aktuellen Versicherungsjahres 
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